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~ererblichkeit abnormer Gehtr~nbildnng,' 

V o n - F .  v o n  N o t z  1 Mit 3 P h o t o s  d e s  V e r f a s s e r s *  

Am 9. 6. 1954 kam in einem sauerlandischen Revier in der, 
Nlhe der Edertalsperre durch einen Jagdgast, B. ~ischer,$ 
Castrop-Rauxel, der in den beigefiigten Abbildungen jeweils" 
mit Nr. 1 bezeichnete abnorme, etwa 5jahrige Rehbock zur 
Stredre*. 

Das G&iirn zeigt necfLts eine no~male, leicht na& ruck- 
wa~irts, geneigte Gabel, links ucber stark entwickelter Rose 
vier steil aufwarts strebende Enden, von denen die drei 
auf3eren sich in einer ,FIuchtlinie befinden, tlas vierte, ein 
wenig tiefer angesetzte an der inneren Kante der Rose ent- 
springt. 

Das fragliche Revier liegt etwa 450 m ii. M., ist 750 Iza groB 
und weist schieferdurchwachsene Grauwackeformation auf; 
die Waldbestbde tragen Mischwaldcharakter aus Fichte, 
Eiche und Buche. Der abnorme BoQ war nicht bekannt ge- 
wesen, ein Ihnliches Geh6rn in jener Gegend his dahin noch 
niemals erbeutet worden. Es lag daher die Annahme nahe, 
daB 'die Rergelwidrigkeit der TTO~%& auf Verletzun~gen von 
auBeren oder inneren Organen ihres Tragers zuruckzufuhren 
sei. 

Da eine grundliche Untersnchuing des Bockes hieufiir je- 
do& keinerlei Anhaltspunkte erbrachte, blieb nur die Er- 
kliirung, d d  die linke Stange moglicherweise im Bast be- 
schadigt worden sei, 

Diese Auffassung hat sich im laufenden Jagdjahr als irrig 
herausgestellt: Am 3. 6. 1955 erlegte im gleichen Revier, kaum 
500 m vom SchuDort des Abnormen entfernt, der Jagdherr, 
Bergrat H., den Bock Nr. 2, der nach seinem Gebin ein Alter 
von zwei, hochsYens driei Jahren elreicht hat, und dessen Ge- 
biirn die eigenartige Abnormitat von Nr. 1 in verbluffender 
Weise fast Zug urn Zug wiederholt. Die rechte Stange ist ein 
nach riickwarts geneigter Spiel3 mit leichter Leistenmarkis- 
rung fiir den Ansatz der Gabel. Links wachsen unmittelbar 
aus der Rose drei kraftige Enden, die, genau,wie bei Nr. 1.  

Lr ~enkrecht hintereinander in der verlangerten Achse des 
Rosenstocks stehen. Das bei Nr. 1 an der inneren Rosenkante $ entspringende vierte Errde der Linken Stange fehlt. Immerhin 

.,# aber weist Gehorn Nr. 2 gerade an jener Stelle auffallend 
$ grobe Perlung aui, die auf die Moglichkeit schlieBen laBt, daB 
( : hier spater einmal vielleicht ein viertes Ende gebildei, r- 
+ den ware. Beriicksichtigen wir ferner den Altersuntersc ed 
-.* beider Bocke sowie insbesondere auch die fiir die Gehom- 
LI entwicklung so ungiinstige Witterung des lepten Spatwinters, 
f so erscheint die Ahnlichkeit der beiden abnormen Trophaen 
9 nur urn so auffallender. 
" Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB es sich bei '4 beiden Bocken um Vater und Sohn handelt, und daB hier eine 
; Vererblichkeit der Anlage zu abnormer Gehornbildung vor- 
, liegt, wie wir ihr in so ausgepragtm Grade nur auBer- 
-1 ordentlich selten begegnen. Was bei der Beurteilung des Ge- 
:, horns Nr. l aus scheinbar guten Griinden mit irgendwelchen 
tverletzungen des Bockes erklart worden war, hat sich erst 
,b auf Grund der zufalligen Erlegung :des zweiten Bockes als ein 
5. interessantes Beispiel fiir echte Erbanlage erwiesen. Vielleicht 
' sollte dieses Beispiel dam anregen, beim Erbeuten abnormen 
.'Wildes kunftig in Zweifelsfallen noch mehr als bisher die 
& Moglichkeit ins Auge zu fassen, daB no& andere, gleicbfalls 

.l abnorme und daher auszumerzende Stucke im Revier ihre 
Fahrte ziehen konnen. 



Vererbliehkeit abnormer Gehörnbildung 
Zu dem Artikel in Nr . 13, Seite 232 

Vom Einsender wird als nachgewiesen angenommen, daß 
die be.idensich außerordentlich glei.chenden Gehörne von 
Vater und Sohn st'ammen. Die,ser Schlußfolgerung vermag 
ich mich nicht anzuschli'eßen. Eine Entscheidung kann m. E. 
nur ·von wLs·senscharftlicher SteHe getroffen werden. 

W. Conrad 

* 
Es ist ein vorei,liger Schluß , aus der Ahnlichkeit zweie·r 

abnormer Gehörne, di,e in dem gleichen Revierteil in zwei 
aufeinanderfolgeruden Jahr,en erbeutet worden sind,eine 
Vererbung der Oehörnform vom Vater ·auf den Sohn oder 
überhaupt eine Vererbbarkeit der Mißbildung anzunehmen. 
Der Kenner regelwLdriger Gehörne sieht, daß es s.i·ch in den 
beiden vo,rliegenden Fällen um die Fol.ge von Verletzungen 
der Gehörne in der Kolbenzeit handel.t. Aus der Ahnlichkeit 
der Mißbildung,en ist le.diglich zu schließen, daß die· VeTlet
zungen, die sie veranIaßt haben, ähnlicher Art gewesen sein 
müssen und vie]].eicht sogar eine Ursache hatten, eüe auf 
eine annähernd g1eiche äußer·e Einwirkung zurückzufüliren 
ist. Das verl etzte Gewebe reagierte in bestimmte,r Weise, 
dadurch k am es zu regelwiddgen Gehörnbildungen, die ge
wi'sse gemeinsame Grundzüge aufweisen, im übrigen aber 
auch zahl'reiche Unähnlichkeiten ze-igen. 

Vermutlich waren di,e vorjähTigen Gehörne dieser Böcke 
normal, und die folgenden wären wahrscheinlich wieder nor
rn,a,l geworden, wenn die Rosenstöcke nicht mit verle.tzt wor
den S'Lnd. Es handelt sich demnad1 um Gehörne, die für ihren 
Teil die oft gestellte. Frage nach dem Verbleib der guten 
geschonten Böck,e be,antworten helfen. Diese verschwinden 
nämJi.ch oft dadurch ,spurlos , daß sie durch Verletzung des 
Kolbengehörns regelwidrig aufsetzen ode-r in einem Jahr 
vorübergehend 'zurücksetzen, weil sie in der Kalbenzeit ~e
kümmert haben. Solche Böcke kommen dann als Abschuß
böcke zur Strecke, obwohl sie vielfach im folgenden Jahr 
wieder normal hätten 'aufsetzen können, wenn sie am Leben 
gebli.eben wären. 

Eine Beeinflussung de,r Erbmasse des Gesamtbestandes 
findet durch den Abschuß solche'r Stücke oll'icht statt, weH das 
Auslesemerkmal eboo gar nicht erbbedingt ist. Trotzdem ist 
der Abschuß von Trägern regelwidriger Gehörne zu befür
warfen, weil in der heien Wildbahn on nicht zu erkennen 
ist, ob es sich nur um e-ine vorübergehende Mißbildung han
delt, oder ob sich die Abnormität wiede,rholen wird. Es muß 
jedoch davor gewarnt werden, einem derartigen Abschuß 
die Ausme-rzung une'rwünschte-r Erbträge.r zuzuspr,echen, weil 
Enttäuschungen über ,den 'ausbleibenden Erfolg eines solchen 
"He'geabschusses" die Folge se'in müssen. 

Dr. Rieck, Hann. -Münden 


